
beten, dann sollten die Gerichte diesem Ersuchen nach- 
kommen, soweit diese Gespräche Erfolg versprechen 
und der andere Ehegatte dazu bereit ist. Handelt es sich 
jedoch erkennbar um Probleme, die durch ein Gespräch 
in der Rechtsauskunftsstelle nicht gelöst werden kön
nen, so sollten die Bürger an die Ehe- und Familien
beratungsstelle bzw. an andere zuständige Organe ver
mittelt werden.M/
Auskünfte über die Realisierung von Unterhaltsansprü
chen für Kinder sollten mit besonderer Sorgfalt behan
delt werden. Dabei sind alle Möglichkeiten der Unter
stützung der Auskunftsuchenden zu nutzen, und es ist 
eine schnelle Erledigung ihres Anliegens anzustreben.
Verschiedentlich beschweren sich Bürger in der Rechts
auskunftsstelle über Mängel in der Arbeit der Gerichte 
oder anderer Organe. In diesen Fällen wird nicht immer 
nach dem Eingabenerlaß und der entsprechenden Rund
verfügung des Ministers der Justiz verfahren./5/ Diese 
Beschwerden sind als Eingaben zu erfassen und dem 
Direktor des Kreisgerichts vorzulegen, damit sie schnell 
erledigt und in den Arbeitsbereichen ausgewertet wer
den können.
Nicht selten kommt es vor, daß das Anliegen der Bür
ger die Tätigkeit anderer staatlicher Organe und Ein
richtungen betrifft, denn nicht alle Bürger sind über 
die Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen staat
lichen Organe ausreichend informiert. Der die Auskunft 
erteilende Richter sollte die Notwendigkeit der Ver
weisung des Bürgers an das zuständige Organ über
zeugend begründen und ihn bei der Wahrung seiner 
Rechte und Interessen unterstützen. Bei dringenden An
liegen oder bei in der Person des Bürgers liegenden 
Gründen (hohes Alter, schlechter Gesundheitszustand) 
sollte der Richter dem Bürger ein Zusammentreffen mit 
Mitarbeitern der zuständigen Dienststelle vermitteln.
Es ist den Richtern zwar nicht ausdrücklich untersagt, 
eine Rechtsauskunft schriftlich oder telefonisch zu er
teilen. Jedoch empfiehlt sich dies nicht, weil schriftliches 
Vorbringen des auskunftsuchenden Bürgers naturgemäß 
noch lückenhafter ist als das durch gezielte Fragen er
gänzte mündliche Vorbringen und weil bei telefoni
schen Auskünften leicht Mißverständnisse möglich sind.

Zum Verhältnis von Rechtsauskunft und Rechtsprechung

Hin und wieder wird die Auffassung vertreten, daß der 
Richter, der eine Rechtsauskunft erteilt hat, sich in die
ser Sache, soweit sie in seiner Kammer anhängig wird, 
für befangen erklären müsse. Dieser Auffassung kann 
nicht gefolgt werden.
Die Rechtsauskunft beruht auf dem einseitigen Vortrag 
des Ratsuchenden und kann gerade deswegen niemals 
eine endgültige Stellungnahme sein. Der Richter ver
liert durch die Erteilung der Auskunft nicht seine Un
abhängigkeit als entscheidender Richter, die von ihm 
die Ermittlung der objektiven Wahrheit im Verfahren 
erfordert. Dazu gehören intensive Bemühungen des 
Richters, alle für die Entscheidung erheblichen Tat
sachen festzustellen, und es ist — mit der Einschrän
kung, daß der Richter selbst Zeuge in der betreffenden 
Sache ist — generell ohne Bedeutung, wie er zur Kennt
nis bestimmter Tatsachen gelangt ist.
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1971, in: Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums der 
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Die Entscheidung des Gerichts beruht auf dem Ergeb
nis der umfassenden Feststellungen im Verfahren. Der 
Richter kann deshalb auch nicht an die von ihm vor 
dem Verfahren erteilten Auskünfte gebunden sein. Na
türlich kann es Vorkommen, daß der um eine Auskunft 
ersuchende Bürger von der Entscheidung des Gerichts, 
die der die Auskunft erteilende Richter mit den Schöf
fen getroffen hat, enttäuscht ist, weil er auf Grund der 
Rechtsauskunft eine andere Entscheidung erwartet hat. 
Deshalb ist es unbedingt erforderlich, jeden Bürger in 
der Rechtsauskunft darauf hinzuweisen, daß die ge
richtliche Entscheidung auf der Grundlage des b e i 
d e r s e i t i g e n  Sachvortrags und der Beweisaufnahme 
ergeht und daß die erteilte Rechtsauskunft keine Vor
abentscheidung des Gerichts ist, weil bei ihr nur das 
einseitige Vorbringen des ratsuchenden Bürgers berück
sichtigt werden kann. Eine andere als die erwartete 
Entscheidung kann daher nicht ausgeschlossen werden. 
Rechtsauskunft und Rechtsprechung sind somit zwei 
verschiedene Tätigkeiten des Richters. Die Auskunft des 
Richters berührt nicht die Entscheidung des Gerichts in 
der gleichen Sache, weil das Gericht in seiner Recht
sprechung unabhängig ist.
Anders ist die Lage allerdings dann, wenn sich bei der 
Auskunftserteilung herausstellt, daß in der Sache be
reits ein Verfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist 
eine Rechtsauskunft untersagt. Der Richter muß dem 
Bürger erklären, daß alle Fragen, die ihn bewegen, in 
der mündlichen Verhandlung im Rahmen der Frage-, 
Hinweis- und Belehrungspflicht des Gerichts geklärt 
werden. Das gilt allerdings nicht für Fragen technisch
organisatorischer Art, wie Kostenvorschußerhebung, 
Protokollübersendung, Terminsanberaumung usw. Der
artige Anfragen unterliegen dieser Beschränkung nicht, 
weil sie keinen unmittelbaren Einfluß auf die mate
rielle Entscheidung der Sache haben.

Zur Haftung für fehlerhafte Rechtsauskünfte

Die Praxis zeigt, daß die Fragen der auskunftsuchen
den Bürger mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit 
beantwortet werden. Kommt es trotzdem einmal zu 
einer falschen Auskunft, dann erhebt sich die Frage, 
ob für die Regulierung eines dadurch entstehenden 
Schadens das Gesetz zur Regelung der Staatshaftung in 
der DDR vom 12. Mai 1969 (GBl. I S. 34) anzuwenden 
ist.
Wir meinen, daß eine Haftung nach dem Staatshaf
tungsgesetz für Schäden, die einem Bürger oder seinem 
persönlichen Eigentum durch eine fehlerhafte Rechts
auskunft entstehen können, ausgeschlossen ist. 
Rechtsauskünfte sind eine Form der Rechtspropaganda 
der Gerichte und der Rechtserziehung der Bürger. Ihr 
Ziel besteht darin, den Bürgern bei der eigenverant
wortlichen Lösung von Rechtskonflikten entsprechend 
den gesetzlichen Anforderungen zu helfen. Sie sind 
unverbindliche Empfehlungen, die ihre Grundlage allein 
in dem einseitigen Vortrag der Ratsuchenden haben 
und diese nicht zu bestimmten, rechtlich bedeutsamen 
Handlungen verpflichten. Den Bürgern allein obliegt 
es, darüber zu entscheiden, ob sie den Empfehlungen 
folgen wollen oder nicht.
Im Unterschied zu anderen Maßnahmen staatlicher Tä
tigkeit der Gerichte, die bei rechtswidriger Zufügung 
von Schäden die Haftung des Staates begründen kön
nen (wie z. B. Versäumnisse in der Vorbereitung und 
Durchführung von Verfahren, fehlerhafte oder unzu
reichende Maßnahmen in der Vollstreckung), ist die Er
teilung von Rechtsauskünften keine vollziehend-ver- 
fügende Tätigkeit der Gerichte; es werden keine Ver
fügungen getroffen, die die Bürger belasten.
Die allgemeinen Grundsätze der Staatshaftung können
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